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(54) Aufwickelbarer Rollladen

(57) Eine Vielzahl parallel und abständig zueinander
verlaufende Lamellen (2) aufweisender, aufwickelbarer

Rollladen, wobei die Lamellen (2) an einem aus einem
flexiblen, lichtdurchlässigen Material bestehenden Trä-
ger (3) befestigt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen aufwickelbaren
Rollladen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Ein derartiger Rollladen ist aus der WO
03/014513 A1 bekannt. U.a. wird darin vorgeschlagen,
die aus Blech durch Rollformen hergestellten Lamellen
mittels Bändern, insbesondere Stahlbändern miteinan-
der verbunden sind, wobei diese Stahlbänder ausge-
stanzte Zungen aufweisen, in die die Lamellen rückseitig
eingreifen. Als eine andere Verbindungsart wird Schwei-
ßen empfohlen, bevorzugt Laserschweißen, oder Ver-
kleben.
[0003] Probleme bei der Herstellung eines solchen
Rollladens ergeben sich vor allem dann, wenn soge-
nannte Mini-Lamellen zum Einsatz kommen sollen, die
im Querschnitt relativ klein dimensioniert sind und dem-
zufolge der Rollladen eine große Anzahl solcher Lamel-
len aufweist, deren Befestigung, aber auch die dazu vor-
bereitenden Arbeiten mit einem erheblichen Aufwand
verbunden sind.
[0004] Dies trifft gleichermaßen auf einen Rollladen
zu, der in der DE 20 2007 000 744 U1 geoffenbart ist.
Darin sind die genannten Mini-Lamellen thematisiert, die
mittels einer Seilanbindung zueinander beabstandet ge-
halten werden. Diese erfolgt über ein Klips-Verfahren in-
nerhalb der als Vollprofil ausgebildeten Lamellen.
[0005] Zwar erhöht sich durch die massive Bauweise
der Lamellen deren Stabilität, aber auch das Gesamtge-
wicht des Rollladens, das einer einfachen und leichten
Handhabung entgegensteht.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Rollladen der gattungsgemä-βen Art so weiterzuent-
wickeln, dass er konstruktiv einfacher aufgebaut, kosten-
günstiger herstellbar ist und seine Handhabung erleich-
tert wird.
[0007] Diese Aufgabe wird durch einen Rollladen mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0008] Der neue Rollladen zeichnet sich zunächst ein-
mal dadurch aus, dass er mit geringem fertigungstech-
nischen Aufwand realisierbar ist. So kann der erfindungs-
gemäß aus einem flexiblen und lichtdurchlässigen, vor-
zugsweise netzartigen Material bestehende Träger der
Befestigung unterschiedlichster Lamellenarten dienen,
deren Anordnung ebenso wie deren Formgebung im We-
sentlichen bestimmt wird durch die gestellten Anforde-
rungen hinsichtlich einer Lichtlenkung, eines Blend-
schutzes, einer Beschattung sowie einer gewünschten
Durchsicht.
[0009] Der vorzugsweise feinmaschige Träger, der in
Streifen oder vollflächig vorliegen kann, besteht aus ei-
nem Kunststoff oder einem hinsichtlich seiner Flexibilität
dazu gleichartigen Metall und kann, wenn er vollflächig
vorliegt, als Insektenschutz dienen.
[0010] Mit einer geeigneten Beschichtung versehen
kann die gewebeartige Struktur des Trägers als zusätz-
licher Sonnenschutz, Blendschutz und/oder Wärmepuf-
fer fungieren. Eine solche Beschichtung ist auch bei einer

den Träger bildenden, lichtdurchlässigen Folie denkbar.
[0011] Die erwähnten, den Träger bildenden Streifen
können quer zur Längserstreckung der Lamellen ange-
ordnet sein, wobei jeder Streifen praktisch ein Verbin-
dungselement für die Lamellen bildet. Denkbar ist aber
auch, die Streifen entsprechend der Länge der Lamellen
anzuordnen, so dass ein Streifen immer zwei benach-
barte Lamellen miteinander verbindet. In diesem Fall
kann sich der Streifen über die gesamte Länge der La-
mellen erstrecken, aber auch über eine Teillänge.
[0012] Insbesondere dann, wenn Lamellen mit einer
größeren Breite zum Einsatz kommen, ist diese Variante
möglich, bei der dann der gebildete Zwischenraum zwi-
schen den beiden Lamellen durch den Träger überdeckt
ist.
[0013] Die Befestigung der Lamellen auf dem Träger
kann mechanisch erfolgen, beispielsweise durch
Schrauben, Niete, punktuelle, aber auch durch Form-
schluss wie linienartige Klipsverbindungen.
[0014] Eine solche Klipsverbindung ist im weitesten
Sinn zu verstehen, d.h., sie schließt eine Nut/Feder-Ver-
bindung ein, bei der vorzugsweise die beiden sich ge-
genüberliegenden Seiten zweier Lamellen mit jeweils ei-
ner hinterschnittenen Nut versehen sind, in die eine dar-
an angepasste, im Sinne eines Keder ausgebildete Fe-
der formschlüssig eingreift.
[0015] Aus dieser Art der Verbindung ergeben sich ei-
ne ganze Reihe von Vorteilen. So ist zunächst ein auch
dauerhaft gewährleisteter sicherer Verbund der Lamel-
len miteinander zu nennen. Überdies besteht die Mög-
lichkeit, den Keder aus einem insoweit elastischen Ma-
terial herzustellen, dass eine Geräuschentwicklung bei
beispielsweise witterungsbedingten Bewegungen der
Lamellen zumindest minimiert wird. Hierzu kann der Ke-
der aus einem geeigneten Kunststoff, Gummi, einer
Gummischnur mit eingeklebten, einvulkanisiertem ela-
stischen Material oder einer Gummischnur mit umweb-
ten Gitter bestehen.
[0016] Denkbar ist weiterhin eine stoffschlüssige Ver-
bindung wie Schweißen oder Kleben. Auch können die
Lamellen aus unterschiedlichsten Materialien bestehen,
beispielsweise aus Holz, Stahl, Aluminium, Kunststoff,
auch glasfaserverstärkt oder dergleichen.
[0017] Die aus Stahl oder Aluminium bestehenden La-
mellen können aus einem rollgeformten Flachmaterial
hergestellt sein, während die Lamellen aus Kunststoff
durch Extrudieren ebenfalls als Hohl- oder als Vollkörper
hergestellt sind.
[0018] Eine Schweißverbindung zeichnet sich insbe-
sondere als eine durch einfache, mit geringem Aufwand
durchzuführende Fertigung aus, mit einer hohen Verbin-
dungssicherheit. Überdies kann eine Schweißverbin-
dung ohne Beeinflussung des Gesamtgewichts des Roll-
ladens hergestellt werden, was der stetigen Forderung
nach einer Gewichtsoptimierung entgegenkommt.
[0019] Als optimales Schweißverfahren kommt das Ul-
traschweißen zum Einsatz, das sowohl für Kunststoffe
wie auch für Metalle eingesetzt werden kann. Zur weite-
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ren Gewichtsminimierung trägt bei, sowohl die Lamellen
wie auch den Träger aus Kunststoff herzustellen und mit-
tels Ultraschweißen zu verbinden.
[0020] Als mechanische Befestigungsmöglichkeit ist
auch ein Klettverbund zwischen den Lamellen und dem
Träger denkbar.
[0021] Je nach Netz- bzw. Gewebedichte kann der
Träger auch als Sonnenschutz dienen.
[0022] Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfin-
dung sind den Unteransprüchen gekennzeichnet.
[0023] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnungen be-
schrieben.
[0024] Es zeigen:

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Rollladens in einer perspektivischen
Ansicht

Figur 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Roll-
ladens in einer schematisch dargestellten Sei-
tenansicht

Figur 3 eine Einzelheit des Rollladens, perspektivisch
dargestellt

Figur 4 eine weitere Einzelheit des Rollladens in einer
Seitenansicht.

[0025] In der Figur 1 ist ein aufwickelbarer Rollladen
dargestellt, der eine Vielzahl parallel und jeweils mit ei-
nem Abstand 4 zueinander verlaufende Lamellen 2 auf-
weist, die an einem Träger 3 befestigt sind, wobei der
Rollladen an einem Ende eine Abschlusslamelle 1 auf-
weist, die ebenfalls mit dem Träger 3 verbunden ist.
[0026] Erfindungsgemäß besteht der Träger 3 aus ei-
nem flexiblen, netzartigen Material, beispielsweise in
Form einer feinmaschigen Gewebestruktur aus Kunst-
stoff, mit der die Lamellen 1, 2 im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel verklebt sind.
[0027] Die Lamellen 2 sind im Beispiel als Vollprofil
ausgebildet, mit einer zur Endlamelle 1 hin konvex ge-
stalteten Sichtseite, während die Rückseite planeben ist,
zur vollflächigen Auflage am Träger 3.
[0028] In der gezeigten Ausführung sind die Abstände
4 durch den Träger 3 vollständig überdeckt, d.h., der Trä-
ger 3 entspricht in seiner Breite der Länge der Lamellen 2.
[0029] Der Abstand 4 ist in seiner Breite entsprechend
den gestellten Anforderungen hinsichtlich einer ge-
wünschten oder nicht gewünschten Durchsicht sowie ei-
nes entsprechenden Lichteinfalls bemessen.
[0030] Insbesondere bei der in der Figur 1 dargestell-
ten vollflächigen Überdeckung der Lamellen 2 durch den
Träger 3 ergibt sich beim Aufwickeln des Rollladens eine
Schutzschicht durch den Träger 3, die einerseits eine
Beschädigung der Lamellen 2 verhindert und anderer-
seits zu einer wesentlichen Reduzierung von Aufwickel-
geräuschen führt.

[0031] In der Figur 2 ist ein weiteres Ausfüflrungsbei-
spiel der Erfindung erkennbar, bei dem jeweils zwischen
zwei Lamellen 2 ein Träger 3 angeordnet und mit den
Lamellen formschlüssig verbunden ist.
[0032] Der Träger 3 weist hierzu zwei abständig zu-
einander gehaltene Kedern 5 auf, die einen aus einem
netzartigen Gewebe gebildete Streifen 6 randseitig be-
grenzen und mit diesem fest verbunden sind. Dabei ent-
spricht der Träger 3 in seiner Länge der Länge der La-
mellen 2, während die Breite des Streifens 6 im Wesent-
lichen den Abstand 4 zwischen zwei Lamellen 2 definiert.
[0033] In der Figur 3 ist der Träger 3 als Einzelheit
erkennbar und in Figur 4 eine Lamelle 2. Hier ist zu sehen,
dass die Lamelle 2 an zwei sich gegenüberliegenden
Längsseiten jeweils eine im Querschnitt an die Form der
Keder 5 angepasste Nut 7 aufweist, die zur Außenseite
hin in eine Hinterschneidung 8 übergeht, so dass nach
einem Einschieben bzw. Einklipsen des Trägers 3 in Be-
lastungsrichtung ein Formschluss besteht.

Patentansprüche

1. Eine Vielzahl parallel und abständig zueinander ver-
laufende Lamellen (2) aufweisender, aufwickelbarer
Rollladen, dadurch gekennzeichnet, dass die La-
mellen (2) an einem aus einem flexiblen, lichtdurch-
lässigen Material bestehenden Träger (3) befestigt
sind.

2. Rollladen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Material des Trägers (3) netzartig aus-
gebildet ist.

3. Rollladen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Material des Trägers (3)
aus Kunststoff oder Metall besteht.

4. Rollladen nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Material
des Trägers (3) in Form eines feinmaschigen Gewe-
bes vorliegt.

5. Rollladen nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Lamellen
(2) formschlüssig durch Schrauben, Nieten, punktu-
elle oder linienartige Klipsverbindungen oder stoff-
schlüssig, durch Schweißen, insbesondere Ul-
traschweißen, oder Kleben mit dem Träger (3) ver-
bunden sind.

6. Rollladen nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Lamellen
(2) form- oder stoffschlüssig mit dem Träger (3) ver-
bunden sind.

7. Rollladen nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (3)
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aus mindestens einem Streifen besteht.

8. Rollladen nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (3)
mit einer Beschichtung zum Sonnenschutz, Blend-
schutz oder Wärmeschutz versehen ist.

9. Rollladen nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils zwei
benachbarte Lamellen (2) auf ihren einander zuge-
wandten Längsseiten mit einer Nut (7) versehen
sind, die einen Keder (5) des Trägers (3) aufnehmen,
wobei die Kedern (5) randseitig einen Streifen (6)
des flexiblen, lichtdurchlässigen Materials begren-
zen.

10. Rollladen nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Keder (5)
aus Metall, Kunststoff, Gummi oder dergleichen be-
steht.
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